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Stadt und Landkreis Coburg

Anmeldung der berufsschulpfl ichtigen 
und berufsschulberechtigten 

Schülerinnen und Schüler für das 
Schuljahr 2016/2017

Die Aufnahme der berufsschulpfl ichtigen und berufs-
schulberechtigten Auszubildenden der Berufsfelder Wirt-
schaft und Gesundheit in die

Berufsschule II Coburg, Kanalstraße 1

erfolgt am

Montag, 12. September 2016, 8:00 Uhr

Bei der Anmeldung sind die Durchschrift oder die Foto-
kopie des Zeugnisses der zuletzt besuchten Schule, eine 
Kopie des Ausbildungs- bzw. Umschulungsvertrages so-
wie ein Passbild mitzubringen. Informationen zur Anmel-
dung fi nden Sie auch auf unserer Homepage unter www.
bs2-coburg.de.

Für die Schüler des 11., 12. und 13. Jahrgangs der Be-
rufsschule beginnt der Unterricht an den am Ende des 
Schuljahres 2015/2016 festgelegten Unterrichtstagen

ab Dienstag, 13. September 2016

Satzung zur Änderung der Satzung des 
Zweckverbandes für Rettungsdienst und 

Feuerwehralarmierung Coburg

Gem. Art. 21 Abs. 2, Art. 48 Abs. 3 Satz 4 KommZG wird 
auf Folgendes hingewiesen:
Die Verbandsversammlung des Zweckverbandes für Ret-
tungsdienst und Feuerwehralarmierung Coburg hat in der 
Sitzung am 16.03.2016 eine Satzung zur Änderung der 
Verbandssatzung beschlossen.

Die Änderungssatzung wurde im Oberfränkischen Amts-
blatt Nr. 7/2016 amtlich bekannt gemacht.
Auf die Veröffentlichung wird hingewiesen.

Die Änderung ist am 26.07.2016 in Kraft getreten.

Coburg, 08.08.2016

Zweckverband für Rettungsdienst
und Feuerwehralarmierung Coburg

Simon
Geschäftsleiter

Aufgebot

Für das nachstehend verlorengemeldete Sparkassenbuch der

Sparkasse Coburg - Lichtenfels

ist das Aufgebot zum Zwecke der Kraftloserklärung 
beantragt:

Sparkassenbuch-Nr.: 3213080850

der Sparkasse Coburg - Lichtenfels
 Markt 2/3
 96450 Coburg

lautend auf: Elfriede Sonnleitner
 Schlesische Str. 1
 96465 Neustadt b. Coburg

Antragsteller: Elfriede Sonnleitner
 Schlesische Str. 1
 96465 Neustadt b. Coburg
 
Der Inhaber der vorgenannten Urkunde wird hiermit auf-
gefordert, seine Rechte unter Vorlage des Sparkassenbu-
ches binnen 3 Monaten, beginnend ab dem auf den Aus-
hang folgenden Tag

bei Sparkasse Coburg - Lichtenfels
 Markt 2/3
 96450 Coburg

anzumelden.

Das Sparkassenbuch wird für kraftlos erklärt, wenn in-
nerhalb der Anmeldefrist keine Rechte geltend gemacht 
werden.

Coburg, 10.08.2016
771/Wa
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Sparkasse Coburg - Lichtenfels
Vorstand
gez. i.V. Auschner

Stadt Coburg

Hinweis auf eine Bekanntmachung 
einer „Öffentlichen Ausschreibung“ 

nach VOL/A – Abschnitt 1

Maßnahme:  Städtische 
 Telefonanlage

Bezeichnung der Leistung:  Erneuerung der
 städtischen Telefon- 
 anlage

Art des Auftrags: Lieferauftrag
Ort der Leistung: 96450 Coburg

Den Volltext der Bekanntmachung können Sie auf 
„www.Coburg.de/Vergabeseite“ einsehen und dort auch 
die Ausschreibungsunterlagen herunterladen.

Stadt Coburg
Personal- und Organisationsamt
Zentrale Beschaffungsstelle
Markt 1
96450 Coburg
Telefon: 09561/89-3150
Fax: 09561/89-63150
E-Mail: Beschaffungsstelle@coburg.de

Hinweis auf eine Bekanntmachung 
einer „Öffentlichen Ausschreibung“ 

nach VOB/A Abschnitt 1

Bezeichnung der Leistung:  Neubau einer Drei-  
 fachsporthalle an der 
 Karchestraße

Bezeichnung des Auftrags: Lüftungsarbeiten

Art des Auftrags: Bauauftrag
Ort der Leistung: 96450 Coburg

Den Volltext der Bekanntmachung können Sie auf 
„www.Coburg.de/Vergabeseite“ einsehen und dort 
auch die Ausschreibungsunterlagen herunterladen.

Hinweis auf eine Bekanntmachung 
eines „Offenen Verfahrens“ nach 

VOB/A – Abschnitt 2

Bezeichnung der Leistung: Neubau einer Drei-  
 fachsporthalle an der  
 Karchestraße

Bezeichnung des Auftrags: Erdarbeiten für die  
 EDV-Anbindung

Art des Auftrags: Bauauftrag
Ort der Leistung: 96450 Coburg

Den Volltext der Bekanntmachung können Sie auf 
„www.Coburg.de/Vergabeseite“ einsehen und dort auch 
die Ausschreibungsunterlagen herunterladen.

Stadt Coburg
Personal- und Organisationsamt
Zentrale Beschaffungsstelle
Markt 1
96450 Coburg
Telefon: 09561/89-3150
Fax: 09561/89-63150
E-Mail: Beschaffungsstelle@coburg.de

Landratsamt Coburg

Öffentliche Ausschreibung nach VOB/A
Kurzfassung

Das Landratsamt Coburg, Fachbereich Tiefbau, beab-
sichtigt, im Wege der öffentlichen Ausschreibung nach 
§ 3 VOB/A, die Bauleistungen für

Kreisstraße CO 20
Ausbau der Ortsdurchfahrt Autenhausen, in der 
Stadt Seßlach

im Namen und für Rechnung des Landkreises Coburg 
zu vergeben.

Submission: Dienstag, 30. August 2016, 11.00 Uhr

Die Verdingungsunterlagen können ab 15.08.2016 bis 
zum 29.08.2016 kostenfrei auf der Internetseite des 
Landratsamtes www.landkreis-coburg.de unter Aus-
schreibungen/Tiefbaumaßnahmen/Kreisstraße CO 20, 
Ausbau OD Autenhausen nach erforderlicher, verbindli-
cher Registrierung heruntergeladen werden.

Zuschlags- und Bindefrist: 29. September 2016

Den Volltext der Bekanntmachung finden Sie aus-
schließlich auf unserer Internetseite www.landkreis-co-
burg.de unter Ausschreibungen/Tiefbaumaßnahmen/
Kreisstraße CO 20, Ausbau OD Autenhausen.

Landratsamt Coburg, Fachbereich Tiefbau
Lauterer Straße 60, 96450 Coburg
Tel.: 09561 514 -5804, Fax: 09561 514-895804

Öffentliche Ausschreibung nach VOB/A
Kurzfassung

Das Landratsamt Coburg, Fachbereich Tiefbau, beab-
sichtigt, im Wege der öffentlichen Ausschreibung nach 
§ 3 VOB/A, die Bauleistungen für

Kreisstraße CO 4
Ausbau der Ortsdurchfahrt Weidach, in der 
Gemeinde Weitramsdorf

im Namen und für Rechnung des Landkreises Coburg 
zu vergeben.

Submission: Mittwoch, 31. August 2016, 11.00 Uhr

Die Verdingungsunterlagen können ab 15.08.2016 bis 
zum 30.08.2016 kostenfrei auf der Internetseite des 
Landratsamtes www.landkreis-coburg.de unter Aus-
schreibungen/Tiefbaumaßnahmen/Kreisstraße CO 4, 
Ausbau OD Weidach nach erforderlicher, verbindlicher 
Registrierung heruntergeladen werden.

Zuschlags- und Bindefrist: 30. September 2016

Den Volltext der Bekanntmachung finden Sie aus-
schließlich auf unserer Internetseite www.landkreis-co-
burg.de unter Ausschreibungen/Tiefbaumaßnahmen/
Kreisstraße CO 4, Ausbau OD Weidach.

Landratsamt Coburg, Fachbereich Tiefbau
Lauterer Straße 60, 96450 Coburg
Tel.: 09561 514 -5804, Fax: 09561 514-895804
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Tiergesundheit: Heimtierausweise 
gemäß Verordnung (EU) Nr. 576/2073

Ermächtigung von Tierärzten und 
Tierärztinnen

Das Landratsamt Coburg erlässt folgende

Allgemeinverfügung:

I.

1.  Die im Landkreis Coburg niedergelassenen Tier-
ärzte und Tierärztinnen werden vorbehaltlich der 
in Nummer 2 getroffenen Regelungen ermächtigt,

a) Heimtierausweise im Sinne des Artikels 3 Buch-
stabe f), nach Artikel 6 Buchstabe d), Artikel 22 
Absatz 1 und Absatz 2 Satz 1 der Verordnung (EU) 
Nr. 576/2013 entsprechend den Mustervorgaben 
des Anhangs III der Durchführungsverordnung 
(EU) Nr. 577/2013 auszustellen, auszufüllen und 
die dazu erforderlichen Tätigkeiten durchzuführen,

b) Blutproben für die Titrierung von Tollwutantikör-
pern nach Artikel 10 Abs. 1 Buchstabe c) der Ver-
ordnung (EU) Nr. 576/2013 zu entnehmen und das 
entsprechende Laborergebnis in den Heimtieraus-
weis nach Artikel 27 Buchstabe b), Buchstabe ii), 
zu übertragen,

c) klinische Untersuchungen nach Artikel 10 Abs. 2 
Buchstabe b) der Richtlinie 92/65/EWG durchzu-
führen.

 Die Ermächtigung gilt auch für die in der Praxis 
eines im Landkreis Coburg niedergelassenen Tier-
arztes angestellten Tierärzte.

2.  Die unter Nummer 1 erteilte Ermächtigung wird 
unter folgenden Bedingungen und Auflagen erteilt:

2.1 Es dürfen nur Heimtierausweise verwendet wer-
den, die den Mustervorgaben des Anhangs III der 
Durchführungsverordnung (EU) Nr. 576/2013 ent-
sprechen und von den Impfstoffherstellerfirmen 
oder Druckereien stammen, die in der HIT-Daten-
bank hinterlegt und damit von der zuständigen Be-
hörde autorisiert sind.

 Die Ermächtigten müssen am zentralen Ausga-
be- und Kontrollverfahren für Heimtierausweise 
teilnehmen. Die Ermächtigung wird deshalb erst 
wirksam, sobald eine der folgenden Bedingungen 
erfüllt ist:

a) Der Tierarzt besitzt die Berechtigung zum Zugang 
zum Herkunftssicherungs- und Informationssys-
tem für Tiere (HIT-Datenbank), nämlich Registri-
ernummer und PIN.

 Tierärzten, die bereits über eine Registriernummer 
und PIN für die HIT-Datenbank verfügen, muss zu-
sätzlich vom Amt für Ernährung, Landwirtschaft 
und Forsten (AELF) in Coburg, Goethestraße 6, 
zusätzlich der Betriebstyp 754 (HT4) „Beauftrag-
ter Tierarzt, berechtigt zur Heimtierpass-Ausgabe“ 
zugewiesen werden.

 Tierärzte, die bisher über keinen Zugang zur 
HIT-Datenbank verfügen, wenden sich an

 - das Amt für Ernährung, Landwirtschaft und 
Forsten (AELF) in Coburg, Goethestraße 6, um 
eine Registriernummer zu beantragen

 - das Landeskuratorium der Erzeugerringe für 
tierische Veredelung in Bayern e.V. (LKV), http://
lkv.bayern.de/kennzeichnung/f_pinAntrag.htm, 
um eine PIN zu beantragen.

b) Sofern ein Tierarzt das elektronische Verfahren der 
HIT-Datenbank zur Bestellung der Heimtierauswei-
se nicht nutzen möchte, hat er seine Bestellung 
der Blanko-Heimtierausweise gebührenpflichtig 
über die noch zu benennende „Beauftragte Stel-
le“ unter Angabe seiner Registriernummer, der für 
die Bestellung ausgewählten autorisierten druck-
legenden Firma und unter Angabe der benötigten 
Anzahl der Blanko-Heimtierausweise mittels Be-
stellformular abzuwickeln. Die erforderliche Einga-
be der Daten in die HIT-Datenbank erfolgt in die-
sem Fall nach Prüfung der Voraussetzungen durch 
die Beauftragte Stelle.

2.2 Die Aufbewahrungspflicht für die im Rahmen der   
Erstausstellung eines Heimtierausweises zu doku-
mentierenden Angaben beträgt drei Jahre.

2.3 Sofern ein Tierarzt das elektronische Verfahren der 
HIT-Datenbank nicht nutzt, muss er die Nummer 
des ausgegebenen Heimtierausweises der Beauf-
tragten Stelle innerhalb von 14 Tagen nach Aus-
stellung unter Angabe seiner Registriernummer 
melden. Die Kenntlichmachung der ausgegebenen 
Heimtierausweise in der HIT-Datenbank erfolgt ge-
bührenpflichtig.

2.4 Die Ermächtigung erlischt bei Verlegen oder Auf-
lösung der Praxis außerhalb des Landkreises Co-
burg. Die Verlegung oder Auflösung der Praxis ist 
unverzüglich dem Landratsamt Coburg, Fachbe-
reich Veterinärwesen anzuzeigen.

2.5 Die Ermächtigung ergeht unter dem Vorbehalt der 
nachträglichen Aufnahme, Änderung und Ergän-
zung von Auflagen.

2.6 Die Ermächtigung erfolgt unter dem Vorbehalt des 
Widerrufs, allgemein wie im Einzelfall. Sie kann 
insbesondere bei einem erheblichen Verstoß oder 
wiederholten Verstößen eines Tierarztes gegen 
tiergesundheitsrechtliche Bestimmungen oder Be-
stimmungen dieser Verfügung vom Landratsamt 
Coburg widerrufen werden.

3.  Die Allgemeinverfügung des Landratsamtes Co-
burg vom 13.10.2010 zur Ermächtigung von Tier-
ärzten/Tierärztinnen nach der Verordnung (EG) 
Nr. 998/2003 und der Richtlinie 92/65/EWG wird 
aufgehoben.

4.  Für diese Allgemeinverfügung werden keine Kos-
ten erhoben.

5.  Diese Allgemeinverfügung gilt an dem Tag als be-
kannt gegeben, der auf den Tag der Veröffentli-
chung im Amtsblatt folgt.

Coburg, 05.08.2016
Landratsamt Coburg

Zingler
Regierungsrat

Hinweise:

1. Gemäß Art. 41 Abs. 4 Satz 1 Bayer. Verwaltungs-
verfahrensgesetz ist nur der verfügende Teil der 
Allgemeinverfügung öffentlich bekannt zu machen. 
Die Allgemeinverfügung liegt mit Begründung 
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und Rechtsbehelfsbelehrung im Landratsamt Co-
burg, Lauterer Straße 60, Zimmer-Nr. 133, 96450 
Coburg, aus. Sie kann während der allgemeinen 
Dienstzeiten eingesehen werden.

2. Die Abgabe von Blanko-Heimtierausweisen oder 
Heimtierausweisen mit unvollständigen Eintragun-
gen ist nicht zulässig und kann u.a. zum Entzug 
dieser Ermächtigung führen.

3. Bei der Erstausstellung von Heimtierausweisen 
sind das Vorliegen der gültigen Tollwutimpfung 
bzw. die Durchführung der Tollwutimpfung im Ge-
gensatz zur verpflichtenden Kennzeichnung keine 
Voraussetzung.

4. Ab dem 29.12.2014 dürfen bei der Erstausstellung 
nur noch Heimtierausweise verwendet werden, 
welche den Vorgaben der Durchführungsverord-
nung (EU) Nr. 577/2013 entsprechen.

5. Die vor dem 29.12.2014 ausgestellten Heimtie-
rausweise nach dem Muster der Entscheidung 
2003/803/EG behalten Ihre Gültigkeit.

6. Die Ausstellung des Heimtierausweises hat aus-
schließlich zu erfolgen, sofern die Voraussetzun-
gen des Artikels 22 Absatz 1 Verordnung (EU) er-
füllt sind. Die Eingabefelder im Heimtierausweis 
nach Artikel 21 Absatz 1 Buchstaben a bis d sind 
ausschließlich durch den ermächtigten Tierarzt 
auszufüllen. Dies gilt auch für die alleinige Über-
tragung von Daten in den Heimtierausweis ohne 
Durchführung der Tollwutimpfung bzw. anlässlich 
deren Auffrischungsimpfung.

7. Die Dokumentationspflicht des ermächtigten Tier-
arztes umfasst nach Art. 22 Abs. 3 Verordnung 
(EU) Nr. 576/2013 mindestens folgende Angaben 
und ist in geeigneter Weise anhand der Praxisauf-
zeichnungen zu führen, sofern keine Eingabe in die 
HIT-Datenbank gewünscht ist:

 - Lokalisation der Kennzeichnung (Transponder/
Tätowierung)

 - Zeitpunkt der Kennzeichnung/des Ablesens 
(Datum)

 - Alphanumerischer Code des Transponders/
 Tätowierungsnummer
 - Name und Kontaktinformationen des Tierhal-

ters (siehe Anhang III Teil 1 Nr. I der Durchfüh-
rungsverordnung (EU) Nr. 577 / 2013)

 - Nummer des Heimtierausweises

8. Die Erfassung und Aktualisierung der autorisier-
ten drucklegenden Firmen erfolgt zentral in der 
HIT-Datenbank durch die für den Standort der 
jeweiligen Firma zuständige Behörde. Die direkte 
Bestellung der Blanko-Heimtierausweise ist im on-
line-Verfahren innerhalb der HIT-Datenbank mög-
lich. Alternativ ist eine Bestellung über eine Beauf-
tragte Stelle zulässig.

9. Die Kennzeichnung eines Heimtieres hat nach dem 
3. Juli 2011 ausschließlich mittels Transponder zu 
erfolgen (Artikel 17 Absatz 1 der Verordnung (EU) 
Nr. 576/2013).

10. Die Implantation von Transpondern bei Heimtieren 
ist in Deutschland auch durch andere Personen 
als einem Tierarzt zulässig (Artikel 18 Verordnung 
(EU) Nr. 576/2013 i.V.m. §§ 5 und 6 Tierschutzge-
setz) und muss vor der Erstausstellung des Heim-
tierausweises erfolgt sein.

11. Die Durchführung ergänzender präventiver Ge-
sundheitsmaßnahmen zur Vorbeugung gegen an-
dere Krankheiten oder Infektionen als der Tollwut 
und deren Dokumentation im Heimtierausweis 
kann auch durch nicht ermächtigte Tierärzte er-
folgen (Artikel 22 Absatz 2 Satz 2 der Verordnung 
(EU) Nr. 576/2013). Dies gilt auch für die präven-
tiven Gesundheitsmaßnahmen zur Kontrolle von 
Echinococcous multilocularis nach der Verordnung 
(EU) Nr. 1152/2011.

12. Sofern die Bestimmung des Antikörpertiters auf 
Tollwut im Rahmen des Artikels 10 Absatz 1 Buch-
stabe c) der Verordnung (EU) Nr. 576/2013 durch-
geführt wird, hat dies in einem hierfür zugelasse-
nen Labor zu erfolgen. http://ec.europa.eu/food/
animal/liveanimals/pets//approval_en.htm

13. Impfstoffe sind in der tierärztlichen Hausapotheke 
zu lagern. Die Liste der für Deutschland zugelasse-
nen Tollwutimpfstoffe ist abrufbar unter:

 ht tp://www..pe i.de/DE/ar zne imit te l / impf-
stoff-impfstoffe-fuer-tiere/impfstoff-impfstof-
fe-fuer-tiere-node.html

14. Ab dem Datum des Widerrufes der Ermächtigung 
sind die weitere Erstausstellung von Heimtieraus-
weisen sowie die Vornahme und Eintragung von 
Tollwutimpfungen in Heimtierausweise nicht mehr 
zulässig.

15. Der ermächtigte Tierarzt unterliegt der Überwa-
chung durch die zuständige Behörde. Die Vorga-
ben des § 24 Absatz 1 sowie die Absätze 4 bis 6 
des Gesetzes zur Vorbeugung vor und Bekämpfung 
von Tierseuchen (Tiergesundheitsgesetz) sowie 
der §§ 64 bis 65 des Arzneimittelgesetzes gelten 
entsprechend.

16. Für fachliche Rückfragen wenden Sie sich bitte an 
das Landratsamt Coburg, Fachbereich Veterinär-
wesen, Lauterer Straße 60, 96450 Coburg. 

17. Die beauftragte Stelle kann nach ihrer Benennung 
beim Landratsamt Coburg, Fachbereich Veterinär-
wesen, Lauterer Straße 60, 96450 Coburg, erfragt 
werden. 
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